Bebauungsplan

mit int. Grunordnung

1 | Planzeichnung

02 1:500

8 [Flache: 8

]

A.1 Art baulicher Nutzung /

: | \
1.1 Allgemeines Wohngebiet ggm. § 4 BauNVO,
‘ \

A.2 MaR baulicher Nutzung
2.1 GR1 140 maximal zulassige Grundflache fur Hauptgebaude in gm; hier 140gm

—

2.2 GR2 60

2.3 alb zuldssiger Haustyp, hier wahlweise Haustyp a oder b

A.3 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

3.1 E nur Einzelhaus (E) zuldssig

3.2 —_— Baugrenze

3.3 ——— Baugrenze fur Garagen (GA) / Carports (CA) / Nebengebaude (N)

3.4 - - Baugrenze fur Garagen (GA) / Carports (CA) / Nebengebaude (N)
Alternativstandort zu durch Planzeichen 3.4 festgesetztem Standort.

3.5 Es ist entweder der Standort mit einer Grundflache von 60gm durch

Planzeichen 3.3 festgesetzt zulassig oder der Standort mit einer
Grundflache von 60gm durch Planzeichen 3.4 zulassig

A.4 Zulassige Anzahl von Wohnungen in Wohngebauden
4.1 2 Wo

maximal zulassige Anzahl an Wohungen, hier z.B. max. zwei Wohnungen zulassig

A.5 Bauliche Gestalt

5.1 - Firstrichtung festgesetzt

5.2 4% Firstrichtung wahlweise zulassig

A.6 Verkehrsflachen

6.1 [ ] offentliche StraRenverkehrsflache

6.2 |:| offentliche Stralienverkehrsflache, hier Multifunktionsstreifen (Parkplatz + Gehweg)
6.3 NN private StraRenverkehrsflache

6.4 Strallenbegrenzungslinie

6.5 [ ] offentlicher FuRweg

A.7 Schutz, Pflege. Entwicklung von Natur und Landschaft
7.1 I

offentliche Griunflache

7.2 ‘ zu pflanzender Baum gem. Festsetzung C.9 ff (Standort als Hinweis)

7.3 ‘ zu pflanzender Strallenbaum gem. Festsetzung C.9 ff (Standort als Hinweis)
7.4 Private Grinflache, hier Ortsrandeingriinung

7.5 gooeed Private Griinflache, hier Ortsrandeingriinung

A.8 Bemalfung

8.1 00, pffentliche StraRenverkehrsfliche

8.2 ﬂ%ﬂ festgesetzter Hohekoten-Bezugspunkt, hier z.B. 422,00 Meter tGiber Normal Null

bezogen auf den jeweiligen Bauraum

A.9 Flachen fur Ver- und Entsorqun

9.1 [ ]

Flache fur Transformator

A.10 Sonstige Planzeichen
10.1

10.2 —
A.11 Nachrichtliche Ubernahme
11.1 |

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches

Flache fur die Wasserwirtschaft, hier Flache fur Regenwasserrickhaltung

Kompensations-/Ausgleichsflache

Nm?

maximal zulassige Grundflache fir Garagen (GA), Carports (CA) und Nebengebaude (N)

B. Hinwei
Planzeichen

Parzellen Nr.:
GrundstiicksgroRe;881gm

—

rch

vorgeschlagenes Hauptgebaude
vorgeschlagenes Nebengebaude
vorgeschlagene Zufahrt

Bauparzellennummer,
hier Bauparzelle Nr. 1

GrundstuicksgréfRe in
Quadratmeter, hier 881gm

Hohenlinie in Meter U.N.N,
hier z.B. 422,00 GNN

sonstiger Baum/Strauchbestand

bestehende Flurgrenze

bestehende Haupt/Nebengebaude
bestehende Flurnummer

bestehende Hausnummer

] Sichtdreieck
v/ // Bodendenkmal
L] sonstige Gartenflache
Nutzungschablone
WA | Aligemeines Wohngebiet
Zulassige Grundflache in
GR1 gm fur Wohngebaude
Zulassige Grundflache in gm
GR2 fur Garagen/Carports
Nebengebadude
a/b Zulassiger Haustyp
E Zulassige Bauweise

NN

2.2

2.3

24
241

242

243

3.1

3.2

3.3

4.1
4.2

6.1

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

Art der baulichen Nutzung

WA (Wohngebiet) gem. § 4 BauNVO
Zulassig sind:

§ 4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO

§ 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO

Wohngebéude,

die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden,

sowie nicht stdrende Handwerksbetriebe,

Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche
und sportliche Zwecke.

sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,

§ 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO
§ 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO

Nicht zulassig sind:

§ 4 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO
§ 4 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO
§ 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO
§ 4 Abs. 3 Nr. 4 BauNVO
§ 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO

Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
Anlagen fiir Verwaltungen,

Schank- und Speisewirtschaften
Gartenbaubetriebe,

Tankstellen.

MaR der baulichen Nutzung

maximal zulassige Grundflache

Die maximale Grundflache fir Haupt-(GR1) und Nebengebaude (GR2) definiert sich durch die im Plan
festgesetzten GR-Werte in Quadratmeter.

Zulassige Uberschreitungen:

Die maximal zulassige Grundflache der Haupt- bzw. Nebengebaude darf durch Anlagen

des § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO (Stellplatze und Zufahrten) und Nebenanlagen i.S. des § 14
(Gartenwege, Terrassen) bis zu einer maximalen GRZ von 0,50 Uberschritten werden.

Pro Bauparzelle ist nur ein verfahrensfreies Nebengebaude bis max.15 gm zul&ssig.

Zulassige Haustypen / Wandhéhen

Haustyp a :

es ist ein Vollgeschoss mit ausgebautem Dachgeschoss zulassig (E+D).
zulassige Wandhéhe mindestens 4,50 m bis maximal 5,00 m

Haustyp b:
es sind max. zwei Vollgeschosse zulassig
zulassige Wandhéhe mindestens 5,50 m bis maximal 6,60 m.

Garagen, Carports, Nebengeb&aude:

zulassige Wandhdhe 3,0m

Eine Wandhoéhe ab OK FertigfuBboden von 3,0m ist und maximale talseitige Wandhdhe von
max. 4,0m ist einzuhalten.

Wandhéhe

Die AuRenwandwandhdhe wird beim Hauptgebaude vom festgesetzten Hohenkotenbezugspunkt bis zum
Schnittpunkt der AuRenflache der AulRenwand mit der Dachhautoberkante gemessen. Bei Garagen wird
vom vorhandenen Gelande (Planzeichen Hinweis B.6) gemessen.

Abgrabungen
Abgrabungen sind bis max. 1,0m zulassig, Aufschittungen sind bis maximal 1,0m zulassig.

- Auf Parzellen 4, 6, 8, 12 sind Aufschittungen bis 1,3m zul&ssig.

- Auf Parzellen 5, 7 sind Aufschuttungen bis 1,8m zulassig.

Ein direktes Aneinandergrenzen von Abgrabung und Aufschiittung ist unzulassig, dies trifft auch bzw.
insbesondere an den Grundstlcksgrenzen zwischen den Grundstlcken zu, hier hat der zuerst eingereichte
Bauantrag Vorrang.

In einem Bereich von 5,0m gemessen vom Fahrbahnrand sind Stitzmauern nur im Bereich der Zufahrten
zulassig, sonstige Gelandespriinge entlang der Stralle sind als Erdbéschung (bepflanzt) auszufihren.

In den Ubrigen Bereichen (Zwischen den Bauparzellen) sind Stitzmauern sind bis zu einer H6he von
max. 1,0m gemessen vom Bestandsgelande zulassig

Ein Freilegen der Untergeschosse ist unzulassig.

Bauweise / Uberbaubare Grundstiicksfliche

Bauliche Anlagen (Hauptgebaude) sind innerhalb der Baugrenzen zulassig. Garagen, Carports und
genehmigungspflichtige Nebengebaude sind innerhalb den dafiir vorgesehenen Baugrenzen und/oder
innerhalb der Baugrenzen fir Hauptgebaude zulassig.

Nebenanlagen gemaR § 14 BauNVO, Stellplatze private Verkehrsflachen, nicht iberdachte Terrassen
Entwéasserungseinrichtungen sind innerhalb und aufierhalb der Baugrenzen zulassig.

Kellerabgange, AuRentreppen und Eingangsiiberdachungen bis zu einer Tiefe von 1,0 m und maximalen
Grundflache von 2,5gm. Die maximal zulassige Grundflache darf dadurch nicht Gberschritten werden.

Abstandsflachen
Die Abstandsflachen gem. BayBO Art. 6 sind einzuhalten.

Grenzgaragen sind zulassig. Grenznahe Garagen sind nur in einem Mindestabstand von 1,0m gemessen
von der Grundstiicksgrenze zulassig.

MindestgroRe von Baugrundstiicken
Bei Einzelhdusern muss diese mindestens 500gm betragen.

Zulassige Anzahl von Wohnungen in Wohngebauden
Die zulassige Anzahl von Wohnungen in Wohngebauden ist durch Planzeichen festgesetzt.

PRAAMBEL

Die Gemeinde Geratskirchen erlasst im Regelverfahren gem. §§ 2 Abs. 1, 9 und 10 des
Baugesetzbuches (BauGB) und der zum Zeitpunkt des Erlasses gultigen Fassungen des
BauGB, der Bayerische Bauordnung (BayBO), der Baunutzungsverordnung (BauNVO)

und der Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern (GO) als

§ 1 Raumlicher Geltungsbereich

Far den raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit integrierter Grinordnung
"Am SchloBberg West" ist die Planzeichnung M 1:500 vom xx.xx.2025 malRgebend. Sie
ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 2 Bestandteile der Satzung

Der Bebauungsplan mit integrierter Grinordnung "Am SchloBRberg West" besteht aus:

1. Planzeichnung (M 1:500) mit zeichnerischem Teil vom xx.xx.2025 und den planlichen
und textlichen Festsetzungen

Begrindung xx.xx.2025

Umweltbericht vom xx.xx.2025
3 | Ausgleichsflache als nachrichtliche Ubernahme

02 | 1:1000 — \
Projekt: Neubau der GemeindeverbindungsstraBe Deckstatt
Ausgleichsbedarf: 12.095 Wertpunkte

y F.1: 1.135,7gm
ielzustand: mesophile Hecke B 112 (10 Wertpunkte)

y/ Ausgangszustand: Acker A 11 (2 Wertpunkte)
time lag: 0 WP
Ausgleich: 1.135,7gm * (10 -2 - 0) = 9.085,6 WP
F.2: 301 gm
Zielzustand: artenreiche Wiese G 214 (12 Wertpunkte)
Ausgangszustand: Acker A 11 (2 Wertpunkte)
time lag: 0 WP
Ausgleich: 301gm*(12-2-0)=3.010 WP /

Summe: 12.095,6 WP
)

Projekt: BPL Am SchloBberg West
Ausgleichsbedarf: 13.708 Wertpunkte
K. 1.371 gm
Zielzustand: artenreiche Wiese G 214 (12 Wertpunkte)
Ausgangszustand: Acker A 11 (2 Wertpunkte)
time lag: 0 WP
Ausgleich: 1.371gm*(12-2-0)=13.710 WP

~/
A

K.11.371qm

X4
Okokonto ;:'}»"@ 3 <,
GeratSk R3F 1 Em

Restflache Okokonto

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

Bauliche und stadtebauliche Gestalt

Zulassige Dachneigung und -form

nur fur Haustyp a zutreffend:

es sind nur symmetrische Satteldacher mit einer Dachneigung von 26°- 35° zuldssig.

nur fir Haustyp b zutreffend:
es sind nur symmetrische Satteldacher mit einer Dachneigung von 18°- 25° zulassig.

zulassige Dachaufbauten fur Haustyp a und b:
Zwerchgiebel sind bis zu einer Breite von 1/3 der Hauslange zulassig.

Dachgauben sind erst ab einer Dachneigung von 28° zulassig.

Die einzelbreiten der Gauben sind bis max. 2,0m zulassig, die Gesamtsumme der Gauben darf
Einzelgauben darf maximal 1/3 der Gebaudelange betragen, der Mindestabstand der Gauben von der
Giebelwand muss 2,0m betragen.

Kombinationen von Dachgauben und Zwerchgiebeln auf einer Dachseite sind unzulassig.

Solar- und Photovoltaikanlagen sind zulassig.
7.2 Solar- und Photovoltaikanlagen sind nur in der Neigung des jeweiligen Daches zulassig.
7.3 Die Traufe (Dachrinne) muss durchlaufend ausgebildet sein, ausgenommen hiervon ist der Bereich des

Zwerch- / Standgiebels. Die Firstlinie muss durchlaufend ausgebildet sein.
Dachterrassen und sonstige Dacheinschnitte sind unzulassig.

7.4 Dacheindeckung:
Dacher sind nur in rot, rotbraun oder grau bis schwarzen Tdnen zulassig.

7.5 Der Hauptbaukorper ist Giber einen rechteckigen Grundriss zu entwickeln, das Seitenverhaltnis muss
mindestens 1:1,15 (Breite zu Lange) betragen. Der Dachfirst muss in Langsrichtung verlaufen.

7.6 Der Dachuberstand der Hauptgeb&dude ist bis maximal 1,0m zulassig.

8. Garagen/Stellplatze und Nebengebaude
8.1 Je Wohnung sind 2 Stellplatze auf dem jeweiligen Grundstiick nachzuweisen, fir
(Einlieger-)Wohnungen bis zu 50gm ist nur ein Stellplatz nachzuweisen.

8.2 Zulassige Dachformen fiir Garagen/Carports/Nebengebaude:

8.2.1 Dacher sind in Kombination mit Haustyp a als Satteldach mit einer Dachneigung bis max. 35°oder als
angelehntes Pultdach mit einer Dachneigung von min. 10° bis maximal 25° oder als begruntes Flachdach
bis max. 8° zulassig.

8.2.2 Dacher sind in Kombination mit Haustyp b als Satteldach mit einer Dachneigung bis max. 25° oder als
angelehntes Pultdach mit einer Dachneigung von min. 10° bis maximal 25° begriintes Flachdach bis max.

8° zulassig.

8.2.3 Bei Garagen und Carports mit Satteldach ist die Dacheindeckung wie beim Hauptgebaude

auszufihren.

8.3 Der Stauraum vor den Garagen/Carport/Nebengebaude muss mind. 5,0 m Abstand zur
offentlichen Verkehrsflache betragen. Eine Einfriedung ist in diesem Bereich unzulassig. Der Stauraum vor
der Garage darf als Stellplatz angerechnet werden.

8.4 Offene Stellplatze, Garagenzufahrten und Gartenwege mussen in wasserdurchlassiger Ausfuhrung
hergestellt werden.

8.5 Bei gemeinsamer Grenzbebauung von Garagen und/oder Carports und/oder Nebengebduden sind diese
bezlglich Dachneigung, Dachdeckung, Firsthéhe und Traufhéhe einheitlich auszuflihren. Ist die aufgrund
der festgesetzten Héhenlage nicht moglich muss ein Grenzabstand von 1m eingehalten werden.

Das zuerst eingereichte Bauvorhaben hat Vorrang.

Griinordnung
Offentliche Griinflachen:

.1 Es sind die durch Planzeichen festgesetzten Bdume an den dafiir vorgesehenen Stellen in der Qualitat
Sol. 3xv StU 14-16, gemal Artenlisten (D. Hinweise durch Text Pkt. 6.5.1 bis 6.5.2) zu pflanzen.
Lageabweichungen vom geplanten Standort sind bis zu 2,5m gemessen vom Stammmittelpunkt zulassig.
Ansonsten sie die Griinflachen als Wiese anzulegen.

vCoe
— —

Der Spielplatz ist an der Nord- und Ostseite mit einer blickdichten und larmmindernden Bepflanzung mit
einer Hohe von min. 2,5m und mit heimischen Strauchern (z.B. Hainbuche) einzugrinen.
Die Verwendung von giftigen Pflanzen ist unzulassig.

9.2 Pflanzung innerhalb der Baugrundstiicke:
9.2.1

Innerhalb der Baugrundstlicke sind die in der Planzeichnung festgesetzten Baume bzw. mindestens je
angefangene 500 gm Grundstlicksflache ein heimischer Baum/Obstbaum gemafR Artenliste (D. Hinweise
durch Text Pkt. 6.5.1 bis 6.5.2) zu pflanzen. Die Baume sind spatestens in der Vegetationsperiode nach
Bezugsfertigkeit zu pflanzen.

9.2.2 Private Grinflache (Ortsrandeingriinung Planzeochen A.7.4 und A.7.5)

Es sind die durch Planzeichen festgesetzten Bdume an den dafiur vorgesehenen Stellen mindestens
jedoch ein Baum je 10m angefangener Grundstiickslange (der Flache mit Pflanzbindung) in der Qualitat
Sol. 3xv StU 14-16, gemaR Artenlisten (D. Hinweise durch Text Pkt. 6.5.1 bis 6.5.2) zu pflanzen.
Zusatzlich sind in diesem Bereich je angefangene 10 m Grundstiicklange (der Flache mit Pflanzbindung)
mindestens 10 heimische Straucher in der Qualitat v.Str. 80-100 gemaR Artenliste (D. Hinweise durch Text
Pkt. 6.5.3) zu pflanzen. Die Pflanzung soll in 3er und 5er Gruppen mit einem Abstand von 1,5 m
untereinander ausgefiihrt werden.

9.3 StralRenbdaume Planzeichen A.7.3):

Die als zu pflanzend festgesetzten StraBenbaume sind zuséatzlich zu den unter C 9.2.1 festgesetzten
Baumen als Hochstamm in der Qualitat Sol. 3xv StU 14-16 gemaR Artenliste (D. Hinweise durch Text Pkt.
6.5.1 bis 6.5.2 oder) zu pflanzen. Die Baume sind spatestens in der Vegetationsperiode nach
Bezugsfertigkeit zu pflanzen.

9.4 Bei Ausfall eines Baumes oder Strauches ist gemaR der festgesetzten Pflanzqualitdten und Arten
Ersatz zu leisten. Die Ersatzpflanzung ist spatestens in der Vegetationsperiode nach Ausfall zu leisten.

9.5 Stellplatze und Lagerflachen, sowie sonstige Bewegungsflachen, die aus funktionellen Griinden
nicht versiegelt sein missen, sind in wasserdurchlassigem Belag auszufihren.

9.6 Neupflanzungen von Koniferen wie z. B. Thuja, Fichte, Zypresse, Kirschloorbeer und Tanne als Solitar
oder Hecke sind nicht zulassig.

9.7 Nicht Gberbaute Flachen sind vollstandig als Griinflachen anzulegen.
Sogenannte Kies-/Schottergarten, lose Steinschittungen oder sinngemafe Oberflachengestaltungen sind
insgesamt nur bis zu einer Flache von 3gm zuldssig. Ausgenommen hiervon sind Traufstreifen um
Gebaude, diese sind bis zu einer Breite von 0,5m zulassig.

9.8 Samtlich Eingriffe in den Béschungsbereich durch z.B. Gelandemodellierung, unsachgemalie Pflege
(Mahd), die Lagerung von Produkten oder ahnlichen Handlungen die zu einer Beeintrachtigung des
Bestandes fuhren sind unzuldssig, dies trifft auch fur beispielweise voribergehende Lagerungen zu.

9.10  Offentliche Griinflachen und oberirdische Regenriickhalteeinrichtungen sind mit heimischen

Wiesenmischungen anzusahen.
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6.5.3

ErschlieBung/Schutzzonen
Oberirdische Kabelverteilerschranke mussen so aufgestellt werden, dass diese Uber 6ffentliche Flachen
zuganglich sind und in der Flucht der Einfriedung liegen. Die Aufstellung erfolgt auf Privatgrund. 6.6

Einfriedung 6.7
Einfriedungen und Zaune sind entlang der 6ffentlichen Verkehrsflaichen und entlang der
Grundstlicksgrenzen bis zu einer maximalen Héhe von 1,20m zulassig.

Entlang der 6ffentlichen Verkehrsflachen sind Zaune nur aus Holz oder Stahl, auf allen anderen 6.8
Grundstiicksseiten auch als Maschendrahtzaun zuldssig.

Zaune sind nur sockellos zulassig. Es ist eine Bodenfreiheit zwischen Unterkante Zaun und Gelande 6.9
von mindestens 10cm einzuhalten.

Niederschlagswasserbeseitigung / Zisternenpflicht

Das anfallende Niederschlagswasser kann aufgrund der nicht geeigneten Versickerungsmdglichkeit
des anstehenden Bodens nur abgeleitet werden. Das Oberflachenwasser der inneren Erschlielung
des Baugebiets, einschliellich der privaten Flachen wird im Trennsystem abgeleitet. Die
quantitativen und qualitativen Nachweise DWA-M153 missen entsprechend geflhrt werden.

6.10

Die RohfuRbodenoberkante des Erdgeschosses sollte so gewahlt werden, dass ein Eindringen von
Oberflachenwasser ausgeschlossen ist. Ist das nicht mdglich sind geeignete Mallnahmen im Rahmen
der Gelandegestaltung zu treffen das ein Eindringen von Oberflichenwasser in das Gebdude verhindert.

Aufgrund der Hangneigung des Plangebietes ist bei Starkregen mit wild abflieRendem Wasser zu 6.11

rechnen, das auch in Gebaude eintreten kann. Dadurch bedingt kann es zu flachiger Uberflutung

von Stralen und Privatgrundstiicken kommen, ggf. auch mit Erosionserscheinungen. Wir empfehlen
eine wassersensible Gebaudeplanung. Je nach GréRRe und Lage der neuen Baukdrper bzw.
BaumafRnahmen kann der Abfluss des flachenhaft abflieRenden Oberflaichenwassers und Schlamms
gegebenenfalls so verandert werden, dass dies zu nachteiligen Auswirkungen fiir Ober- bzw. Unterlieger
fuhrt. § 37 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist entsprechend zu berticksichtigen.

Je Wohngebéude ist eine Zisterne mit mindestens 4cbm Fassungsvolumen erforderlich.
Das Wasser ist fir die Gartenbewasserung zu nutzen.

Immissionsschutz
Innerhalb eines Bereiches von 15m gemessen von der Stralengradiente sind keine schutzbedirftigen
Wohn- und Aufenthaltbereiche zulassig.

HINWEISE DURCH TEXT: 7.1

ErschlieBung (Ver- und Entsorgung, ohne Verkehr) 7.2

Trinkwasserversorgung

Samtliche Bauvorhaben sind vor Fertigstellung an die zentrale Wasserversorgungsanlage des
Wasserversorgers anzuschlielen.

Bei der Auswahl der Rohrwerkstoffe fiir die Hausinstallation ist die korrosionschemische
Beurteilung des Trinkwasser zu berlcksichtigen.

7.3
Loschwasserversorgung / Brandschutz

Fir das Plangebiet ist die Grundversorgung an Loschwasser sicherzustellen. Die notwendige
Léschwassermenge ergibt sich aus der Technischen Regel des DVGW (Arbeitsblatt W 405). Bei Entnahme
dieser Loschwassermenge darf der Mindestdruck im Leitungsnetz nicht unter 1,5 bar abfallen. Die erste
Léschwasserentnahmestelle (Hydrant) soll innerhalb eines Laufweges von nicht mehr als 75 m zu den
geplanten Gebauden zu erreichen sein.

Zufahrten fir Feuerwehr und Rettungsdienst:

Es muss eine Zufahrtsmdglichkeit zu den geplanten Objekten fir Feuerwehrfahrzeuge und den
Rettungsdienst gesichert sein. Bei der Ausflihrung sind die Vorgaben der ,Richtlinien tGber Flachen fir die
Feuerwehr" zu beachten und einzuhalten. 8.1

g

Abwasserentsorgung

Samtliche Bauvorhaben sind an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage des Abwasserentsorgers
vor Bezug anzuschlie3en.

Das Abwasser ist im Trennsystem abzuleiten. Zwischenlésungen sind nicht zugelassen.

Das zur Verfigung stehende Abwasserkontingent ist abgesichert.

Oberflachenwasserbeseitigung

Aufgrund der Hangneigung des Plangebietes ist bei Starkregen mit wild abflieRendem Wasser zu rechnen,
das auch in Gebaude eintreten kann. Dadurch bedingt kann es zu flachiger Uberflutung von Straken und
Privatgrundstiicken kommen, ggf. auch mit Erosionserscheinungen. Wir empfehlen eine wassersensible
Gebaudeplanung. Je nach Gréle und Lage der neuen Baukdrper bzw. Baumalnahmen kann der Abfluss
des flachenhaft abflielenden Oberflachenwassers und Schlamms gegebenenfalls so verandert werden,
dass dies zu nachteiligen Auswirkungen fiir Ober- bzw. Unterlieger fiihrt. § 37 des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), wo geregelt ist, dass der natirliche Ablauf wild abflielenden Wassers
auf ein tiefer liegendes Grundstuck nicht zum.Nachteil eines héher liegenden Grundstiicks behindert
werden darf und der natirliche Ablauf wild abflielenden Wassers nicht zum Nachteil eines tiefer liegenden
Grundstiicks verstarkt oder auf andere Weise verandert werden darf, ist entsprechend zu bericksichtigen.
Es wird empfohlen, dass Gebaudedffnungen (wie Tiren oder Fenster) 25cm (iber dem anstehenden
Gelande liegen bzw. sollen Gebaude so geplant und ausgefiihrt werden, dass bis zu ein Eindringen von
Oberflachenwasser, auch von wildabflieRendem Niederschlagswasser, ausgeschlossen ist. 1.
Alle Bauvorhaben sind gegen Hang- und Schichtwasser zu sichern. Gegen ggf. auftretendes Schicht- bzw.
Grundwasser ist jedes Bauvorhaben bei Bedarf zu sichern. Keller- und Lichtschachte sind wasserdicht

auszubilden.

Im Planungsgebiet ist keine ausreichende Versickerung von Niederschlagswasser moglich. Das 2.
Niederschlagswasser wird Uiber eine 6ffentliche Versickerungsanlage entsorgt.

Sofern die Anwendungsvoraussetzungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung NWFreiV vom
01.10.2008 erfiillt und die zugehdrigen Technischen Regeln beachtet werden, sind derartige Anlagen zur
Beseitigung von Niederschlagswasser genehmigungsfrei. Unverschmutztes Niederschlagswasser von

Dachflachen und sonstigen Flachen auf denen nicht mit wassergefahrdenden Stoffen umgegangen wird, 3.
ist vorrangig Uber die belebte Bodenzone zu versickern. Die Technischen Regeln zur Versickerung sind zu
beachten und ausreichende Flachen hierfiir vorzusehen. Die gezielte Einleitung von Niederschlagswasser

in oberirdische Gewasser ist erlaubnisfrei sofern die Anforderungen der TRENOG vom 17.12.2008

erfillt sind. In den Ubrigen Fallen ist eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt zu beantragen. 4.
Bei Einreichung eines Bauantrages oder Genehmigungsfreistellungsverfahrens ist bei der
Verwaltungsgemeinschaft Massing ein genehmigungsfahiger Abwasserplan vorzulegen.

Fur Bauwasserhaltungen und Bauten im Grundwasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis

erforderlich. Diese ist rechtzeitig vor Baubeginn beim Landratsamt zu beantragen. 5
Das nicht schadlich verunreinigte anfallende Niederschlagswasser der 6ffentlichen Flachen wird '
Uber StralRensinkkasten dem geplanten Regenwasserkanal zugeleitet und Uber eine

Regenriickhaltebecken versickert.

Licht- bzw. Kellerschachte missen so angebracht werden, dass ein Eindringen von

Oberflachenwasser ausgeschlossen ist. 6.
Das anfallende — nicht verunreinigte - Niederschlagswasser von Dachflachen und sonstigen Freiflachen

(z.B. Zufahrten und Terrassen) auf den Privatgrundstiicken sollte vor der Ableitung in einer

Regenwasserzisterne zwischengespeichert werden. Eine Zwischenspeicherung des

Niederschlagswassers zur Brauchwassernutzung wird empfohlen.

Informationen zu Hochwasser und Versicherungen: Planer und Bauherren werden auf die dauerhaft

verbleibenden Starkregenrisiken ausdrticklich hingewiesen. Bitte beachten Sie hierzu die

Hochwasserschutzfibel zur wassersensiblen Bauweise des Bundesbauministeriums:
www.fib-bund.de/Inhalt/Themen/Hochwasser Weiterhin méchten wir auf die neue Arbeitshilfe des StMUV

und StMB zu Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung hinweisen:
https://www.stmuv.Bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf Der Abschluss

einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen. 7.
(weitere Informationen:www.elementar-versichern.de)

Sparten 8
Die mit Erdbewegungen beauftragten Firmen sind anzuhalten, sich vor Beginn der Bauarbeiten Uber .
eventuell vorhandene Versorgungsleitungen bei den jeweiligen Sparten zu informieren.

Es sind nur marktiibliche Hauseinflihrungssystem zulassig, die bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind.
Entsprechende Prifnachweise sind vorzulegen.

Verkehr

Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sichtflachen dirfen auBer Zaunen neue Hochbauten

nicht errichtet werden; Walle, Sichtschutzzaune, Anpflanzungen aller Art und Zaune sowie Stapel, Haufen

u.d. mit dem Grundstiick nicht fest verbundene Gegenstande dirfen nicht angelegt werden, wenn sie sich 9
mehr als 0,80 m Uber die Fahrbahnebene erheben. Ebenso wenig dirfen dort genehmigungs- und '
anzeigefreie Bauten oder Stellplatze errichtet und Gegensténde gelagert oder hinterstellt werden, die diese

Hoéhe Uberschreiten. Dies gilt auch fir die Dauer der Bauzeit.

Immissionsschutz

Durch die bestehende Landwirtschaft und den damit verbundenen Verkehr ist mit Geruchs-, Staub- und
Larmemissionen zu rechnen. Durch die in der ndheren Umgebung vorhandenen Stralen (PAN30) ist mit
Larmimmissionen zu rechnen, es wird empfohlen die Grundrisse so zu orientieren dass schutzbediirftige
Wohn- und Schlafbereiche an der lArmabgewandten Seite liegen.

Altlasten/Boden

Werden organoleptische Auffalligkeiten oder Storstoffe festgestellt, ist ebenso die zustandige
Abfallrechts-/Bodenschutzbehdrde zu informieren um die nachsten Schritte hinsichtlich Deklaration und
weiterer MalRnahmen (Erkundung) festzulegen.

Aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes ist grundsatzlich darauf hinzuweisen, dass bei einer
Bebauung der Flache die Entsorgung von Bodenmaterial frihzeitig geplant werden soll, wobei die
Vermeidung von Bodenaushub bzw. die Wiederverwendung von Bodenmaterial innerhalb der Bauflache zu
bevorzugen ist. Zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeintrachtigungen
(insbesondere des Mutterbodens nach § 202 BauGB), ist der belebte Oberboden und ggf. kulturfahige
Unterboden getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schitzen und einer

Verfahrensvermerke (Regelverfahren

Lichtschachte sind Kleintiersicher auszugestalten, sodass keine Fallenwirkung entsteht. Entsprechend sind
diese mit engmaschigen Geflechten abzudecken oder mit Ausstiegshilfen zu versehen.

Die Beleuchtung sollte ausschlieRlich mit insektenfreundlichen Leuchtmittel ohne UV- Anteil (z.B.
Natriumdampf-Hochdrucklampen oder LED-Leuchten) und ohne Streuwirkung (z.B. mit nach unten
gerichteten Lichtkegeln, keine Kugelleuchten) festgesetzt werden (in Anlehnung an Art. 11a BayNatSchG)

Offentliche Griinflachen sollten méglichst mit artenreichem, gebietseigenem Saatgut angelegt und extensiv
gepflegt werden (2x Mahd mit Abtransport Mahdgut).

Artenschutz

Zum Erhalt der Artenvielfalt sollen Nistplatze / Nistkasten fiir Gebaudebriiter vorgesehen und unterhalten
werden. Fur Wohngebdude sollten je Wohnung 0,6 Quartiere vorgesehen werden. Das Ergebnis wird
aufgerundet. Vogelkasten sind jahrlich zu reinigen (Anbringung in Reichweite), Fledermauskasten nach
Bedarf (selbstreinigende Modelle verfligbar)

Dacher sollen auf der Ost-, Stid- und Westseite mit einer Fotovoltaikanlage und einer angemessenen
Anzahl Warmwasserkollektoren zu versehen. Vorschlag: Die GroRe der Fotovoltaikanlage sollte je
Wohneinheit mindestens ca. 4 bis 6 kWp betragen (nach GréRe der Wohnung). Die Ausrichtung
mindestens eines Gebaudes auf jedem Grundstlick (Haus- oder Garagendach) sollte so sein, dass eine
optimale Nutzung der Sonnenenergie moglich ist.

Kompensationsflache

Die Fliche wird vom gemeindlichen Okokonto Flurnummer 226 Gemarkung Geratskirchen
abgebucht. Die Flache liegt innerhalb des Geltungsbereiches des
Ausgleichsbebauungsplanes 2.Anderung "Allgemeines Wohngebiet Leithen" Samtliche
detaillierten Festsetzungen sind dieser Planung zu entnehmen.

Lage/Flurnummer(n): 226/1

Gemarkung: Geratskirchen

Flache: 1371 gm

Bestand: Acker A 11 2 WP

Ziel: artenreiches Grunland G 214 12 WP

Erstgestaltung: siehe Ausgleichsbebauungsplanes 2.Anderung "Allgemeines Wohngebiet Leithen"
Pflegemalnahmen: siehe Ausgleichsbebauungsplanes 2.Anderung "Allgemeines Wohngebiet Leithen"
time lag: 0 WP

Kompensation: 1371 gm * (12-2-0) WP =13.701 WP

Abfallentsorgung
Zur Millvermeidung wird empfohlen, organische Abfalle auf den Wohnbaugrundstiicken zu
kompostieren.

Alle Verpflichteten (Bauparzellen) haben die Abfallbehaltnisse vor der fiir das Abholen festgesetzten Zeit
geschlossen an der Birgersteigkante der Fahrbahn oder, wo kein Blirgersteig vorhanden ist, am
auRersten Rand der StralRe oder an einem zur Abholzeit zugéanglichen Ort, der nicht mehr als

5,0 m vom Garteneingang entfernt ist, bereitzustellen und unverziiglich nach deren Entleerung an ihren
Standort zurlickzubringen. Fahrzeuge oder FulRganger dirfen durch die Aufstellung nicht behindert oder
gefahrdet werden.

Kann ein Grundstuck nicht unmittelbar von den Sammelfahrzeugen angefahren werden, wie dies z.B. fur
die Parzelle 4,5, 9 und 10, missen die Abfalle am Abfuhrtag zu Leerung zu einer vom Verband oder seinen
Beauftragten bestimmten Sammelstelle gebracht werden, die an einer mit dem Sammelfahrzeug
befahrenen 6ffentlichen Verkehrsflache liegt.

Sind Abfallbehaltnisse am Abfuhrtag aus einem vom Verband oder seinen Beauftragten nicht zu
vertretenden Grund unzuganglich, so erfolgt die Entleerung und Abfuhr erst am nachsten

regelmaBigen Abfuhrtag.

Sonstige Hinweise

Durch die Festsetzung einer Wandhdhe bezogen auf einen Hohenkotenbezugspunktes in Kombination mit
dem anstehenden Gelande / zulassigen Abgrabungen kann es zu Abweichungen von der Bayerischen
Bauordnung fithren. MalRgebend sind die Festsetzungen des Planes.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom xx.xx.xxxx gemaf § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung
des Bebauungsplanes ,Am SchloRberg West* beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
wurde am xx.xx.xxxx ortsuiblich bekannt gemacht.

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit 6ffentlicher Darlegung
und Anhérung fir den Vorentwurf des Bebauungsplanes ,Am SchloRberg West“ in der Fassung
vom 23.10.2025 hat in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx stattgefunden.

Die friihzeitige Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemani § 4
Abs. 1 BauGB fir den Vorentwurf des Bebauungsplanes ,Am SchloBberg West* in der Fassung
vom 23.10.2025 hat in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx stattgefunden.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes ,Am Schlof3berg West® in der Fassung vom xx.xx.xXxxx
wurden die Behérden und sonstigen Trager Offentlicher Belange gemal § 4 Abs. 2 BauGB in
der Zeit vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes ,Am SchloRberg West* in der Fassung vom xx.xx.xXxxx
wurde mit der Begriindung geman § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom xx.xx.Xxxx bis XX.XX.XXXX
offentlich ausgelegt.

Die Gemeinde Geratskirchen hat mit Beschluss des Gemeinderates vom xx.xx.xxxx den
Bebauungsplan ,Am SchloRberg West“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom
XX.XX.XxxX als Satzung beschlossen.

Geratskirchen, den

(Siegel)
Johann Galdlbauer 1. Blurgermeister

Gem. § 10 Abs. 2 BauGB ist eine Genehmigung des Bebauungsplanes nicht
erforderlich.

Ausgefertigt

Geratskirchen, den

(Siegel)
Johann Galdlbauer 1. Burgermeister

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan ,Am SchloRberg West* wurde am xx.xx.xXxxx
gemal § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsliblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan samt
Begriindung wird seit diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden in der
Verwaltungsgemeinschaft Massing zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und tber dessen
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die
Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und

215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Geratskirchen, den

(Siegel)
Johann Galdlbauer 1. Burgermeister

mdglichst hochwertigen Nutzung zuzufiihren. Zu bericksichtigen sind hierbei die DIN 18915 und die DIN
19731. Wir bitten weiterhin das Merkblatt ,Bodenkundliche Baubegleitung — Leitfaden fiir die Praxis" des0
Bundesverbandes Boden e.V. zu beachten, in welchem Hinweise, etwa zur Anlage von Mieten, zur
Ausweisung von Tabuflachen, zum Maschineneinsatz, zur Herstellung von Baustrallen sowie zu den
Grenzen der Bearbeitbarkeit und Befahrbarkeit gegeben werden sowie die Hinweise in der DIN 19639.

Die ordnungsgemale Verbringung des im Zuge der Baumafinahme anfallenden und im Baubereich nicht
wieder zu verwendenden Bodenaushub ist durch entsprechende Unterlagen zu dokumentieren.

Diese sind aufzubewahren und auf Verlangen der Bodenschutzbehdrde beim Landratsamt vorzulegen.
Es ist eine genaue Massenbilanzierung des anfallenden Bodenmaterials (unterschieden zwischen

PLANINHALT
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e

Oberboden, Unterboden und Untergrund) zu erstellen aus der hervorgeht, wieviel und welches
Bodenmaterial die Baustelle zur Verwertung oder Deponierung verldsst. Die sach-, umweltgerechten und B IRy
rechtskonformen Verwertungs- und Entsorgungswege sind darin aufzuzeigen. Ausreichende
Lagerflachen fur das anfallende Aushubmaterial und die notwendigen Lagerzeiten sind dabei zu
bertcksichtigen. Eine bodenkundliche Baubegleitung wird empfohlen. Grundsatzliche Hinweise flr die
Verwertung von Bodenmaterial: Die Verwertung von Bodenmaterial hat unter Einhaltung der geltenden
gesetzlichen und rechtlichen Vorschriften zu erfolgen. Insbesondere sind bei entsprechender Verwertung
die §§ 6 bis 8 BBodSchV einzuhalten. Erforderliche Anzeigen bzw. Genehmigungen sind rechtzeitig bei
der Behorde einzureichen bzw. zu beantragen. Sollten im Zuge von Baumaflinahmen optische oder
organoleptische Auffalligkeiten des Aushubmaterials festgestellt werden, die auf eine schadliche
Bodenveranderung oder Altlast hindeuten, oder Abfalle bzw. Auffilllungen zu Tage treten, ist unverziglich
die Abteilung Bodenschutz- und Abfallrecht beim Landratsamt zu benachrichtigen.

Denkmalschutz /i

L

Archéaologische Bodenfunde sind gem. Art. 8 DSchG meldepflichtig. ~.

Bodendenkmaler sind gemaR Art. 1 DSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu erhalten. Der
ungestorte Erhalt dieser Denkmaler vor Ort besitzt aus Sicht des Bayerischen Landesamtes fir
Denkmalpflege Prioritat, Bodeneingriffe sind deshalb auf das unabweisbar notwendige Mindestmalf}
beschranken.
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Griinbereiche und Schutzzonen, Artenschutz, Regenerative Energien N
Baumbestande sind wahrend der Baumaf3nahmen nach DIN 18920 und RAS LP 4 zu schitzen.

Im Nahbereich von Ver- und Entsorgungseinrichtungen ist das Pflanzen tiefwurzelnder Baume
unzulassig.

Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen sind von Bepflanzung freizuhalten. Badume und
tiefwurzelnde Straucher dirfen aus Grinden des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von
2,5 m zur Trassenachse gepflanzt werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind geeignete
SchutzmaRnahmen mit dem jeweiligen Versorger durchzufiihren.
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VORHABENSTRAGER
Gemeinde Geratskirchen
VG Massing
Eggenfeldener Stralte 2

84552 Geratskirchen

Auf das ,Merkblatt Baume, unterirdische Leitungen und Kanale" der Forschungsgesellschaft fiir Stralen-
und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 - siehe hier u. a. Abschnitt 6 — wird hingewiesen

Schutzzonenbereich fiir Kabel betragt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links zur Trassenachse.

Auf den Grundstiicksflachen sind die in der Planzeichnung als zu pflanzend dargestellten Baume
der nachfolgenden Liste zu entnehmen

Art der Baume und Straucher:
Grol3kronige Baume:

PLAN PLANNUMMER
1 02
Projekthummer MASSSTAB
1:500
DATUM GEZ DATUM DRUCK DATUM GEPR
15.10.25
GEZEICHNET GEPRUFT Vorentwurf
Fassung vom
fb fb 23.10.2025
DATEINAME PLANGROSSE
1057-25 2025.10.23 BPL Am_SchloRberg_West 01_Plan.vwx 1 ’06 / 0,89

Acer campestre - Feldahorn Fagus sylvatica - Rotbuche

Acer platanoides - Spitzahorn Prunus avium - Vogelkirsche

Acer pseudoplatanus - Bergahorn Quercus robur - Stieleiche

Betula pendula - Birke Tilia cordata - Winterlinde
Kleinkronige Baume:

Acer campestre - Feldahorn Malus in Arten und Sorten - Apfel
Carpinus betulus - Hainbuche Pyrus in Arten und Sorten - Birne
Sorbus aucuparia - Eberesche Prunus in Arten und Sorten - Zwetschge
Sorbus torminalis - Elsbeere Prunus avium in Art. und Sort. - Kirsche
Sorbus aria - Mehlbeere Prunus padus — Traubenkirsche

Straucher auch fir frei wachsende Hecken, als Heister.

Carpinus betulus - Hainbuche Rhamnus frangula - Faulbaum
Cornus mas - Kornelkirsche Rosa canina - Hecken-Rose
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Salix in Arten - Sal-Weide
Corylus avellana - Haselnuss Sambucus nigra - Holunder
Euonymus europaeus — Pfaffenhiitchen Viburnum lantana - Woliger Schneeb.

Lonicera xylosteum Wasser Schneeb.

Gemeine Heckenkirsch.Viburnum opulus -

Prunus spinosa - Schlehe Ribes rubrum - Johannesbeere
Ligustrum vulgare - gew. Liguster Taxus bacatta - Eibe

Rhmanus cartaticus - Kreuzdorn Hippophae rhamnoides — Sanddorn
Ribes uva-crispa - wilde Stachelbeere Lonicera xylosteum - Heckenkirsche
Ribes nigrum - Schwarze Johannesb. Salix spec. - Weiden
Amelanchier - Felsenbirne Rosa majalis - Zimt-Rose
Rosa rubiginosa - Wein-Rose

BREINL. ]

landschaftsarchitektur + stadtplanung

florian breinl
dipl.-ing. (fh) landschaftsarchitekt byak / stadtplaner srl

telefon 08734 9391396
mobil 0151 10819824
info@breinl-planung.de

industriestralRe 1
94419 reisbach/oberminchsdorf
www.breinl-planung.de




	02 [Bebauungsplan mit integ. Grünordnung]

